
2. Ausfertigung Amtsplan
Begründung

zum Bebauungsplan, ''Schloßberg und Maulgärten - Änderung IV''
in der Fassung vom Juli 1995

Die Änderung zum Bebauungsplan "Schloßberg und Maulgärten" wurde vom Stadtrat der
Stadt Grünstadt am 27.06.95 beschossen.

Grund air die Änderung des Bebauungsplanes ist die Vorlage einer BauvoranËage zur Be
bauung des rückseitigen GnmdstÜcksteiles des Grundstückes Plan-Nr. 657.
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Hierzu ist es erforderlich die rückseitige, südliche Baugrenze bis auf5 m an die südliche
Grundstücksgrenze zu verschieben.

Einem vorgelegten Beäeiungsantrag wurde nicht stattgegeben, da es sich nicht um einen
ä-typischen Einzelfall handelt. Stattdessen wird in Abstimmung mit der Kreisverwaltung
Bad Dürkheim eine Bebauungsplan-Änderung vorgenommen.

2. Geltendes Recht:

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan Änderung 2, als auch die in Bearbeitung befand
liche 3. Änderung weisen für den Planbereich gemischte Bauflächen aus.

Es besteht somit Übereimtunmung des zu ändernden Bebauungsplanes mit der vorbereitenden
Bauleitplanung.
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3. Räumlicher Geltung

Die Änderung des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung "Schloßberg und Nlaulgärten - An.
derung IV" wird wie folgt umgrenzt:

Im Süden: Entlang der Nordgrenze der Grundstücke Plan-Nr. 363/3 und 362/3

Im Westen: Endung der Ostgrenze der Süaße. In den Ntaulgärten an den Grundstücken
Plan-Nr. 657/1 1, 657/10 und 657/7

Im Norden: Entlang der Südgrenze der Schulgasse an den Grundsttlcken Plan-Nr.
6S11611f%19 x)iZ 6SI.

Im Osten Entlang der Ostgrenze von Plm-Nr. 657

Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung wird mit einer
grenzt. Die Änderung erläßt eine Fläche von ca. 0.25 ha.
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Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird lediglich die rtlcksätige südliche Baugrenze
des Grundstückes Plan-Nr. 657 bis auf5m m die ddliche Grundstücksgrenze verschoben.

Dadurch wird es möglich aufdem Grundstück ein zweites Gebäude zu errichten.

Art und Maß der baulichen Nutzung(Nutzungsschablone B) werden nicht verändert.

Der gesamte Planbaeich ist verkehrsmäßig erschlossen Die Zuührt zu dem rückseitigen
Grundstücksteil wird als private Erschließung durchgefiilut
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Eine mögliche Belastung der Luä ist fU den Planbereich aus der unmittelbaren Umgebung
über das vorherige Maß hinaus nicht zu erwarten.

Eine Erhöhung der Lärmbelastung ist ebenfalls nicht zu erwarten.

Die Ver- und Entsorgung im ÖHentlichen Bereich ist vorhanden, die verkehrsmäßige Erschlie-
ßung ist gesichert.

Die Ver- und Entsorgung des rückseitigen Grundstückteiles wird als private Erschließung vor-
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genommen

Landschaß:

Die Änderung des Bebauungsplanes hat aufgrund ihrer Geringfiigigkeit keine wesendichen
Änderungen in ökologischer Sicht zur Folge. Zusätzliche Versiegelungen von Grund und Bo.
den werden nur in unwesendichem Umfang vorgenommen.

N/laßnahmm zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und LandschaR sind in
folge der Bebauungsplan-Anderung nicht erforderlich.

Bodenordnende &taßntihmen sind nicht erforderlich



Zwätzliche Kosten fUr die Erschließung €allm durch die Änderung des Bebauungsplanes
nicht an.

Der Beschuß tiber die Änderung des Bebau=gsplanes: "ScHoßberg und Maulgärten - Anda
rung 4" wurde vom Stadtrat der Stadt Grünstadt am 27.06.95 grüßt.

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verehren gemäß $ 13 BauGB
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